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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Eingetragene Partnerschaften sollen im Einbürgerungsverfahren mit Ehen
gleichgestellt werden. Analog zu ausländischen Personen in einer Ehe soll
ausländischen Personen in einer eingetragenen Partnerschaft die erleichterte
Einbürgerung anstelle des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens offenstehen. Eine
entsprechende parlamentarische Initiative wurde gleichlautend insgesamt fünf Mal
eingereicht: Neben der Grünliberalen Fraktion (Pa.Iv. 13.418) verliehen auch die BDP-
Fraktion (13.419), die Grüne Fraktion (13.420), die SP-Fraktion (13.421) sowie FDP-
Nationalrätin Doris Fiala (fdp, ZH; 13.422) dem Anliegen Ausdruck. Die Staatspolitischen
Kommissionen beider Räte gaben im Sommer 2013 bzw. Anfang 2014 den Vorstössen
Folge und der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2016 als Erstrat mit dem
von der SPK-NR erarbeiteten Entwurf. Gegen den Widerstand der SVP-Fraktion trat die
Volkskammer auf die Vorlage ein und nahm sowohl die Verfassungsänderung als auch
die Anpassung im Bürgerrechtsgesetz mit grosser Mehrheit an. Im Herbst 2016
unterstützte der Ständerat dann einen Sistierungsantrag seiner SPK; man wolle die
Erledigung der parlamentarischen Initiative „Ehe für alle“ (Pa.Iv. 13.468) abwarten.
Nachdem sich im Dezember 2016 auch der Nationalrat für Sistieren ausgesprochen
hatte, wurde die Behandlung der Initiativen für voraussichtlich mehr als ein Jahr
ausgesetzt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK
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Mit der Annahme der «Ehe für alle» in der Volksabstimmung vom 26. September 2021
wurde der institutionellen und rechtlichen Gleichstellung von homo- und
heterosexuellen Paaren der Weg bereitet: Ab 1. Juli 2022 können auch
gleichgeschlechtliche Paare zivil heiraten. Infolgedessen können sich ab dann auch
gleichgeschlechtliche, ausländische Ehepartnerinnen und Ehepartner von
Schweizerinnen und Schweizern erleichtert einbürgern lassen. In der Frühjahrssession
2022 beantragte die Mehrheit der SPK-SR ihrem Rat deshalb, nicht auf die Verfassungs-
und Gesetzesänderung zur Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der
Ehe im Einbürgerungsverfahren einzutreten. Sie vertrat die Ansicht, das Anliegen der
fünf gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 13.418, 13.419, 13.420, 13.421
und 13.422) werde mit Inkrafttreten der «Ehe für alle» erfüllt. Gleichgeschlechtliche
Paare könnten ihre eingetragene Partnerschaft jederzeit in eine Ehe umwandeln lassen
und so das Recht auf erleichterte Einbürgerung des ausländischen Partners erlangen,
weshalb eine spezielle Regelung für eingetragene Partnerschaften hinfällig sei, so die
Begründung. Der Bundesrat unterstützte diese Argumentation ebenfalls. Die
Kommissionsminderheit argumentierte hingegen, niemand könne gezwungen werden,
die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umzuwandeln. Für die bestehenden
eingetragenen Partnerschaften brauche es eine solche Regelung, um die
Diskriminierung zu beseitigen. Mit 29 zu 12 Stimmen folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit und trat nicht auf die Vorlagen ein. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2022
KARIN FRICK

Privatrecht

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Im Februar 2019 gab die RK-NR mit 17 zu 7 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Stamm (svp, AG) Folge, mit der die Führung eines Doppelnamens wieder ermöglicht
werden sollte. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
KARIN FRICK

Mit Stichentscheid des Präsidenten folgte die RK-SR im Februar 2020 dem Beschluss
ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
Folge, die zum Ziel hatte, Eheleuten das Führen eines Doppelnamens wieder zu
ermöglichen. Diese laut Begründung des Initianten inzwischen vermisste Möglichkeit
war mit Inkrafttreten des neuen Namensrechts 2013 abgeschafft worden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2020
KARIN FRICK

Weil die Bestimmungen in der Praxis nicht mehr relevant und gesellschaftlich überholt
seien, reichte die RK-NR im Oktober 2019 eine parlamentarische Initiative zur
Aufhebung des Verlöbnisrechts im ZGB ein. Die Kommission war, wie sie in der
Begründung anführte, im Rahmen der Ausarbeitung der Vorlage «Ehe für alle» auf die
ihrer Ansicht nach obsoleten Artikel gestossen und hatte daraufhin beschlossen, diese
aus dem Zivilgesetzbuch zu streichen. Sie zitierte aus einem juristischen Lehrbuch,
dass für die Folgen einer Verlöbnisauflösung andere bestehende Rechtsnormen
ausreichten. Ihre Schwesterkommission sah jedoch weiterhin eine grosse
gesellschaftliche Bedeutung der Verlobung und sprach sich im Februar 2021 mit 9 zu 4
Stimmen gegen die Initiative aus. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.02.2021
KARIN FRICK
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Nachdem ihre Schwesterkommission das Vorhaben zur Aufhebung des Verlöbnisrechts
im ZGB nicht goutiert hatte, befasste sich die RK-NR erneut mit der entsprechenden
parlamentarischen Initiative. Sie entschied im November 2021 mit 10 zu 9 Stimmen bei
3 Enthaltungen, ihrer eigenen Initiative keine Folge zu geben, womit diese als
zurückgezogen gilt. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.11.2021
KARIN FRICK

In Umsetzung einer angenommenen parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
eröffnete die RK-NR im Juni 2022 die Vernehmlassung über eine Änderung des
Zivilgesetzbuches, mit der es Eheleuten wieder ermöglicht werden soll, einen
Doppelnamen zu führen. Der Vorentwurf schlägt zwei verschiedene Lösungen vor: Die
«kleine Lösung» käme einer Rückkehr zur Doppelnamenregelung vor 2013 gleich;
derjenige Ehepartner, dessen Name nicht zum Familiennamen wird, soll seinen
bisherigen Namen dem Familiennamen voranstellen und so einen Doppelnamen bilden
können. Mit der «grossen Lösung» könnten künftig beide Ehegatten einen
Doppelnamen führen, wobei der Name des Partners oder der Partnerin dem eigenen
Namen nachgestellt wird. Wird einer der beiden Namen zum Familiennamen gewählt,
könnte der andere der beiden Namen dem Familiennamen nachgestellt werden. Alle
Doppelnamen könnten wahlweise mit oder ohne Bindestrich geschrieben werden. Die
Namensführung der Kinder soll hingegen unverändert bleiben, für sie sind keine
Doppelnamen vorgesehen. Die Vernehmlassung läuft bis am 8. Oktober 2022. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2022
KARIN FRICK

Nachdem sie im Sommer 2022 eine Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen
Initiative Stamm (svp, AG) zur Ermöglichung von Doppelnamen bei der Heirat in die
Vernehmlassung gegeben hatte, beantragte die RK-NR ihrem Rat, die Frist zur
Ausarbeitung einer Vorlage um zwei Jahre zu verlängern. Der Nationalrat kam diesem
Begehren in der Herbstsession 2022 stillschweigend nach. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Konkrete Forderungen stellte auch der Berner FP-Nationalrat Scherrer. Nach seinen
Vorstellungen sollte eine Ehefür nichtig erklärt werden, wenn ein Ehepartner nicht eine
Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Vorschriften über den
ausländerrechtlichen Aufenthalt umgehen will. Der Bundesrat verwies auf bereits
bestehende Regelungen im Ausländer- und Bürgerrecht, gestand aber ein, dass es
dennoch zu Missbräuchen kommen könne, weshalb er bereit war, die Motion als
Postulat entgegen zu nehmen. Der Vorstoss wurde aber von den SP-Nationalrätinnen
Maury Pasquier (GE), von Felten (BS) und Thanei (ZH) bekämpft und damit vorderhand
der Diskussion entzogen. Gegen ein Postulat Heim (cvp, SO), welches die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe verlangte, die Vorschläge ausarbeiten sollte, wie der
Rechtsmissbrauch bei der Eheschliessung zwecks Erlangen und Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung wirkungsvoll bekämpft werden kann, wurde von Thanei (sp, ZH)
und Vermot (sp, BE) opponiert und dessen Behandlung so ebenfalls auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von einer parlamentarischen Initiative Hess (fdp, OW) beschloss der
Ständerat einstimmig, auf eigene Faust zwei Lücken im Ausländerrecht zu schliessen.
Neu wurde die sogenannte Vorbereitungshaft eingeführt. Damit soll verhindert werden,
dass sich illegal anwesende Ausländer durch Einreichung eines Asylgesuchs dem
polizeilichen Zugriff entziehen können. Mit dem zweiten Revisionspunkt wurde gegen
die vor allem von rechtsbürgerlichen Kreisen immer wieder angeprangerte Praxis der
Scheinehen zur Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung vorgegangen; diese können
künftig mit Gefängnis oder Bussen bis 30 000 Fr. geahndet werden. Der Bundesrat
widersetzte sich dem Vorgehen nicht, da er grundsätzlichen Handlungsbedarf
anerkannte, hätte es aber lieber gesehen, wenn diese Fragen erst im Zusammenhang
mit der anstehenden Totalrevision des Ausländerrechts (ANAG, neu AuG) angegangen
worden wären. Auf eine weitere Teilrevision des ANAG zur rechtlichen Besserstellung
von Migrantinnen vor Gewalt in der Ehe, welche der Nationalrat mit der Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH) vorgenommen hatte, weigerte sich der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2001
MARIANNE BENTELI
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Ständerat einzutreten; der Nationalrat bekräftigte jedoch seinen Willen, diese
Angelegenheit bereits jetzt zu regeln, worauf der Ständerat auf seinen ersten Entscheid
zurückkam, die materielle Behandlung aber bis zum Vorliegen der Botschaft zum neuen
Ausländergesetz vertagte. 13

Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament eine Änderung der Vorschriften über die
Eheschliessung, mit der Scheinehen und Zwangsheiraten unterbunden werden sollen.
Ausländische Brautleute müssen künftig im Vorbereitungsverfahren ihren
rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen. Zudem sind die Zivilstandsämter
verpflichtet, die zuständigen Ausländerbehörden zu informieren, wenn sich
Heiratswillige illegal im Land aufhalten. Die neuen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches
gehen auf eine parlamentarische Initiative Brunner (svp, SG) zurück. Der Nationalrat
stimmte in der Frühjahrssession dem Entwurf seiner vorberatenden Kommission zu. Ein
Nichteintretensantrag der SP wurde mit 104 zu 68 Stimmen abgelehnt. Der Ständerat
hiess die Vorlage in der Sommersession ebenfalls gut. Auch in der kleinen Kammer
wurden die neuen Bestimmungen von den linken Parteien bekämpft. Sie machten in der
Debatte geltend, mit der Änderung werde ein verfassungs- und
menschenrechtswidriges Heiratsverbot für „Sans-Papiers“ geschaffen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
ANDREA MOSIMANN

L'initiative parlementaire réclamant l'égalité du partenariat enregistré et du mariage
devant la procédure de naturalisation a été déposée le 21 mars 2013, simultanément
par plusieurs acteurs: le groupe vert'libéral (13.418), le groupe PBD (13.419), les groupe
écologiste (13.420), le groupe socialiste (13.421) et Doris Fiala du groupe PLR (13.422). Le
texte demande que les couples en partenariat enregistré puissent bénéficier des
mêmes droits que les couples mariés en termes d'acquisition et de perte de
nationalité. La CIP-CN a donné suite aux cinq initiatives le 30 août 2013. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2013
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Mit einer parlamentarischen Initiative setzte sich der St. Galler CVP-Nationalrat David
unter Berufung auf das Kindeswohl für das gemeinsame Sorgerecht geschiedener
Eltern für ihre Kinder ein. Darauf hin weisend, dass das gemeinsame Sorgerecht einer
der umstrittensten Punkte in der anstehenden Revision des Scheidungsrechts ist und
deshalb noch einer vertieften Behandlung bedarf, beschloss die grosse Kammer, der
Initiative keine Folge zu geben. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.1993
MARIANNE BENTELI

1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der
Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor
bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI
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nahm die Initiative stillschweigend an. 17

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.1999
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI
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Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

Mit 131 zu 18 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Nabholz
(fdp, ZH) Folge, welche verlangt, die im neuen Scheidungsrecht für nicht
einvernehmliche Scheidungen geforderte Trennungszeit von vier auf zwei Jahre zu
reduzieren. Fachleute (Richter und Anwälte) hatten seit Inkrafttreten des neuen
Gesetzes (1.1.2000) wiederholt kritisiert, die lange Trennungszeit werde vom
scheidungsunwilligen Partner (meistens der Frau) oft dazu missbraucht, Zugeständnisse
in den Bereichen Finanzen und Kinder abzunötigen. Die vierjährige Trennungsfrist
könne zudem auch zur Umgehung ausländerrechtlicher Bestimmungen dienen. Das
Anliegen der Initiative wurde zur Erarbeitung einer konkreten Vorlage an die
Rechtskommission des Nationalrates überwiesen. Eine Minderheitsmotion Thanei (sp,
ZH), die eine Differenzierung der Trennungsfristen nach Ehedauer verlangte, da für
Frauen mit Kindern eine längere Frist bis zur Scheidung einen besseren Schutz biete,
wurde mit 125 zu 21 Stimmen abgelehnt. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2002
MARIANNE BENTELI

Einstimmig und im Einvernehmen mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat die in
Umsetzung einer parlamentarischen Initiative vorgenommene Änderung des
Zivilgesetzbuches gut, welche die Trennungszeit im Fall einer nicht einvernehmlichen
Scheidung von vier auf zwei Jahre reduziert. Die längere Trennungszeit war
ursprünglich zum Schutz von Frauen mit Kindern in die Revision des Eheschliessungs-
und Scheidungsrechts aufgenommen worden, die 2001 in Kraft trat. In der Praxis hatte
sich aber immer wieder gezeigt, dass dies oft zu unhaltbaren Zuständen führte und
nicht selten auch zur „Erpressung“ des Scheidungswilligen durch den Ehepartner, der
sich einer Scheidung widersetzt. Der Ständerat stimmte oppositionslos zu. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2003
MARIANNE BENTELI

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI
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Nach ausführlicher Diskussion überwies der Nationalrat mit 136:44 Stimmen gegen den
Widerstand eines Teils der Linken ein Postulat Wehrli (cvp, SZ), welches verlangt, dass
unverheiratete und geschiedene Eltern in der Regel das gemeinsame elterliche
Sorgerecht für die Kinder erhalten sollen, auch wenn ein Elternteil nicht damit
einverstanden ist. Gemäss geltender Praxis erhält bei einer Trennung meistens die
Mutter das Sorgerecht zugesprochen, was laut Wehrli Männer bevorteile, die sich vor
der Verantwortung für ihre Kinder drücken und die schlechte Beitragszahler sind. Einige
SP- und grüne Nationalrätinnen und Nationalräte hatten gefordert, nicht nur von der
elterlichen Sorge als Recht zu sprechen, sondern als verbindliche Pflicht, welche auf
beide Elternteile gleich zu verteilen sei. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

2004 hatte eine Nationalfondsstudie festgestellt, dass Frauen beim Aufteilen der
Pensionskassengelder nach der Scheidung meist den Kürzeren ziehen. Eine Studie des
Bundesamts für Justiz machte später weitere Mängel aus – etwa beim Kinderschutz.
Zwei Mitglieder der SP-Fraktion im Nationalrat (Thanei, ZH und Sommaruga, GE) hatten
daraufhin zwei parlamentarische Initiativen eingereicht, die eine Änderung des ZGB in
dem Sinn verlangten, dass im Scheidungsfall im Bereich der beruflichen Vorsorge eine
effektive Gleichbehandlung erreicht wird. Der vorberatenden Kommission gingen die
ausformulierten Begehren zu weit, weshalb sie dem Plenum Ablehnung der beiden
Initiativen beantragte. Sie deponierte aber eine Motion, welche den Bundesrat
beauftragt, den Reformbedarf im Bereich des Vorsorgeausgleiches und der
Kinderbelange abzuklären und dem Parlament die erforderlichen Revisionsvorschläge
zu unterbreiten. Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen.
Obwohl das heutige Scheidungsrecht erst seit Januar 2000 in Kraft sei, bestehe in
einigen Bereichen Handlungsbedarf. Vor allem beim gemeinsamen Sorgerecht für
Kinder gebe es ernste Fragen zu lösen. Heute könne dieses praktisch nur erteilt werden,
wenn beide Eltern zustimmten. Auch beim Vorsorgeausgleich gebe es Probleme. Dass
die Pensionskassengelder hälftig aufgeteilt werden müssen, sei zwar unbestritten. Doch
Schwierigkeiten gebe es beispielsweise beim Berechnungszeitpunkt und bei
internationalen Scheidungen. Der Bundesrat warnte aber auch vor zu grossen
Erwartungen. Gerade das Sorgerecht wecke bei den Betroffenen grosse Emotionen,
und der Gesetzgeber könne kaum je allen Erwartungen gerecht werden. Die
parlamentarischen Initiativen wurden klar abgelehnt, die Motion stillschweigend
angenommen. Der Ständerat stimmte ebenfalls diskussionslos zu. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2006
MARIANNE BENTELI

Abgelehnt hat die grosse Kammer dagegen eine parlamentarische Initiative Hofmann
(sp, AG), welche verlangte, den Pflichtteil der Nachkommen künftig ungeachtet des
Zivilstandes des versterbenden Elternteils zu berechnen. Ebenfalls verworfen wurde
eine parlamentarische Initiative Thanei (sp, ZH). Mit dieser sollte erreicht werden, dass
in Scheidungsfällen, wo das Familieneinkommen nicht für die Deckung der Bedürfnisse
zweier Haushalte ausreicht, der Fehlbetrag nicht einseitig der unterhaltsberechtigten
Partei aufgebürdet, sondern gleichmässig auf beide Parteien verteilt werden würde. Da
die Fürsorgegelder, die zur Deckung des Defizits ausgerichtet werden, zurückzuzahlen
sind, sobald die betroffenen Personen über mehr Mittel verfügen, wird der
unterhaltsberechtigte Lebenspartner nach geltendem Recht benachteiligt. Wenn er
sich wirtschaftlich erholt, muss er nämlich die gesamten Fürsorgeleistungen
zurückerstatten, während der andere Partner befreit ist. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2009
ANDREA MOSIMANN

Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI
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Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von
Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 29

Der Nationalrat schrieb in der Herbstsession eine parlamentarische Initiative Hubmann
(sp, ZH) zur Änderung der Rentenzahlungen nach Eintritt eines Vorsorgefalls für
Geschiedene ab. Dieser Entscheid erfolgte auf Anraten der nationalrätlichen
Rechtskommission, welche zu bedenken gab, dass der Bundesrat bereits einen
Vorentwurf zur Anpassung des Gesetzes in die Vernehmlassung gegeben habe und
dieser danach vom EJPD angepasst und voraussichtlich 2012 dem Bundesrat
unterbreitet werden würde. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Les Vert’libéraux ont déposé une initiative parlementaire « Le mariage pour tous ». Les
Vert’libéraux ont également souhaité s’opposer à la proposition du PDC d’ancrer dans
la Constitution le mariage en tant qu’institution entre un homme et une femme. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
EMILIA PASQUIER

Après que les commissions des affaires juridiques des conseil national et des Etats
(CAJ-CN et CAJ-CE) se sont prononcé en faveur d'une entrée en matière sur l'initiative
parlementaire vert'libérale intitulée Le mariage civil pour tous , le Conseil national a, à
son tour, débattu sur le texte lors de la session d'été 2017. Une majorité souhaitait
prolonger le délai de traitement de deux ans, tandis qu'une minorité voulait simplement
classer l'initiative. La prolongation de deux ans permettrait selon la CAJ-CN d'obtenir
de nouvelles informations sur une éventuelle mise en œuvre de la part de
l'administration. Les députées et députés opposés au texte proviennent principalement
de l'UDC et du PDC. Le conseiller national agrarien Yves Nidegger (udc, GE) estime
qu'une telle initiative pourrait entraîner des «choses dangereuses» telles que la
polygamie ou l'adoption pour les couples homosexuels. Elle serait également inutile,
puisque le partenariat enregistré existe depuis plus de dix ans. Le mariage doit, selon le
Genevois, rester hétérosexuel, puisque son étymologie transmet l'idée que c'est
l'institution servant pour la femme à transmettre la vie et qu'appliquer ce mot à des
unions qui ne la transmettent pas serait «une absurdité». Ces arguments n'ont pas
provoqué de réponse au sein de la chambre basse, qui s'est prononcée en faveur de la
prolongation du délai par 118 voix contre 71 avec 2 abstentions. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a prolongé une deuxième fois le délai imparti pour le traitement de
l'initiative parlementaire vert'libérale concernant le mariage civil pour tous. Elle pourra
être traitée d'ici à l'été 2021. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Mit der im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative «Keine
Anerkennung von Kinder- und Minderjährigenehen in der Schweiz» verlangte Natalie
Rickli (svp, ZH), das Zivilgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Ehe für ungültig zu
erklären sei, wenn einer der Ehegatten bei der Eheschliessung minderjährig war, auch
wenn eine Weiterführung der Ehe unterdessen den Interessen des betroffenen
Ehegatten entspreche. Nur so könnten Opfer von Zwangsheirat effektiv geschützt
werden, denn mit der momentanen Gesetzeslage sei es möglich, dass
Minderjährigenehen durch das Erreichen der Volljährigkeit weitergeführt werden
können und sodann legitimiert würden, argumentierte die Zürcher Nationalrätin. Rickli,
welche ihr Anliegen per Motion (16.3916) erfolglos im Parlament durchzusetzen versucht
hatte – die Motion wurde wegen Nichtbehandlung abgeschrieben –, begründete die
Initiative auch damit, dass Minderjährigenehen in der Schweiz zugenommen hätten.
Insgesamt seien laut der Fachstelle für Zwangsheirat, auf deren Zahlen sich Rickli

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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berief, 2017 mehr als einhundert Fälle gemeldet worden.
Unterstützung erhielt das Anliegen, das nach der Wahl Ricklis in die Zürcher Regierung
von Gregor Rutz (svp, ZH) übernommen worden war, im Februar 2020 von der RK-NR,
welche der parlamentarischen Initiative einstimmig Folge gab und zeitgleich eine
dieselben Absichten verfolgende Motion (20.3011) einreichte, um laut Medienmitteilung
dem Anliegen Nachdruck zu verleihen. 34

En juin 2020, le Conseil national a repris les discussions au sujet de l'initiative
vert'libérale pour un mariage pour toutes et tous. Il s'agissait de se prononcer sur le
projet de la CAJ-CN, présenté par Beat Flach (pvl, AG) et Laurence Fehlmann Rielle (ps,
GE). La commission avait accepté l'entrée en matière sur le projet en février 2015,
rejointe par sa commission sœur en septembre de la même année. Elle décidait en
juillet 2018 de passer par la voie législative, c'est-à-dire sans modifier la Constitution.
Le projet contient trois points: 1) ouverture du mariage à tous les couples, par une
modification des articles 94 à 96 du code civil, 2) la suppression du partenariat
enregistré et la possibilité pour les couples sous ce régime de passer au mariage de
manière facilitée et enfin 3) une modification de droit international pour que les
mariages conclus à l'étranger soient reconnus. Pour ne pas alourdir le projet et lui
garantir une possibilité de succès, la commission a choisi de ne modifier ni le régime
des assurances sociales, ni l'accès aux dons de sperme. Seule modification: les femmes
en couple homosexuel pourraient toucher une rente de veuve si elles ont plus de 45 ans
et mariées depuis plus de cinq ans, comme les femmes en couple hétérosexuel. En
revanche, les hommes ne peuvent rien obtenir. L'accès à la procréation médicalement
assistée avait séduit une majorité des participants à la consultation (cantons, partis,
organisations et particuliers confondus), mais elle a été refusée au sein de la
commission par 13 voix contre 12.
Dans la chambre du peuple, le débat s'est déroulé en deux temps, lors des séances du 3
et du 11 juin 2020. Tous les groupes, à l'exception de l'UDC étaient d'accord avec le
principe central de l'initiative parlementaire. Les désaccords s'articulaient autour de
l'ouverture au don de sperme pour les couples lesbiens, ainsi que le droit à la filiation
directe, portés par une minorité Flach, soutenue par la gauche, le PLR et les
Vert'libéraux. Le PDC a annoncé vouloir refuser le projet si le don de sperme en faisait
partie. L'argument principal autour du droit à la procréation et à la filiation étaient que,
comme l'a annoncé Tamara Funiciello (ps, BE), environ 30'000 enfants arc-en-ciel,
c'est-à-dire élevés dans une famille homoparentale, vivent en Suisse et nécessitent une
protection juridique, en cas par exemple de disparition du parent biologique, pour ne
pas se retrouver sans représentant.e légal.e. La proposition de minorité Flach a recueilli
124 suffrages positifs, 72 oppositions et une abstention. Les oppositions proviennent
d'une majorité des groupes UDC et PDC ainsi que de quelques PLR.
L'ensemble du projet a été plébiscité par 132 voix, contre 52 et 13 abstentions. Encore
une fois, les oppositions se trouvaient chez les groupes UDC et PDC, avec une dizaine
d'exceptions pour chacun des partis. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil des États s'est penché à son tour sur le projet de mariage pour toutes et
tous. Il a d'abord été question de la nécessité ou non de modifier la Constitution.
Malgré une opposition bourgeoise qui estime que ce texte définit le mariage de
manière traditionnelle, c'est à dire hétérosexuelle, et devait donc être modifié, les
sénateurs et sénatrices ont estimé par 22 voix contre 20 et deux abstentions qu'un
changement au niveau de la loi était suffisant. Malgré le camp bourgeois, encore, la
possibilité de recourir au don de sperme pour les couples lesbiens a été repêchée. La
naturalisation facilitée du ou de la conjointe a été acceptée, ainsi que l'adoption
conjointe. Le projet a été accepté lors du vote sur l'ensemble, par 22 voix contre 15 et
7 abstentions. Les partis de gauche et l'UDC ont voté en bloc, favorablement au projet
pour l'aile rose-verte et contre celui-ci pour les sénateurs du parti agraire. Huit élu-e-s
PLR ont voté oui, quatre se sont abstenu-e-s. Du côté du PDC, la majorité a voté contre
le mariage pour toutes et tous, mais un sénateur a accepté et trois ont voté blanc. Le
projet est alors reparti vers le Conseil national pour l'élimination des divergences. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Après sept ans de travail parlementaire, le Parlement ouvre le mariage aux couples de
même sexe. Le Conseil national a effacé les dernières divergences existantes,
notamment l'accès au don de sperme pour couples lesbiens et la présomption de
parentalité de l'épouse d'une femme, malgré des oppositions du côté de l'UDC et du
PDC. L'objet a été accepté, par 24 voix contre 11 et 7 abstentions au Conseil des États et
136 voix contre 48 et 9 abstentions au Conseil national, lors du vote final. Les
oppositions sont à chercher du côté de l'UDC et du groupe du Centre, qui ne se sont
toutefois pas montrés unanimes, certain-e-s d'entre elles et eux plébiscitant le projet
ou s'abstenant. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Valérie Piller Carrard (sp, FR) erinnerte mit Verweis auf den Bericht des Bundesrates
zum Nationalen Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut 2014–2018 in
einer parlamentarischen Initiative daran, dass Einelternhaushalte besonders häufig von
Armut betroffen seien. Die Alimentenbevorschussung, also die Bevorschussung der
Alimente durch die öffentliche Hand, sofern der für den Unterhalt verantwortliche
Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nicht nachkommt, könne helfen, solche Armut zu
bekämpfen, so die Initiantin. Die kantonalen Regelungen seien diesbezüglich jedoch
sehr unterschiedlich, weswegen eine Harmonisierung der Alimentenbevorschussung
zu schaffen sei, die es allen betroffenen Personen unabhängig ihres Wohnkantons
erlauben würde, das eigene Existenzminimum und dasjenige der Kinder zu decken. 
Während die RK-NR der Initiative im August 2020 mit 15 zu 10 Stimmen Folge gab,
entschied die ständerätliche Schwesterkommission im Februar des Folgejahres mit 8 zu
5 Stimmen anders. Sie erachtete eine Harmonisierung nicht als zielführend, da sich
eine harmonisierte Alimentenbevorschussung «in ein System der Sozialhilfe einfüg[en
würde], das insgesamt in die Kompetenzzuständigkeit der Kantone fällt». 38
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Im Februar 2021 stellte sich die RK-SR gegen eine parlamentarische Initiative Rickli (svp,
ZH), der ihre Schwesterkommission im Vorjahr noch Folge gegeben hatte, mit der Ehen
mit Minderjährigen für ungültig erklärt werden sollten. Dabei anerkannte sie zwar den
Handlungsbedarf in diesem Bereich, wollte aber den im Sommer erwarteten
Vernehmlassungsentwurf des Bundesrates abwarten, weswegen sie der
parlamentarischen Initiative mit 7 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) keine Folge gab. Aus dem
gleichen Grund sistierte die Kommission auch eine Motion der RK-NR (Mo. 20.3011). 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.02.2021
MARLÈNE GERBER

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-NR) gab Anfang November
2020 einer parlamentarischen Initiative von Nationalrat Sebastian Frehner (svp, BS),
welche nach dessen verpasster Wiederwahl in den Nationalrat von seinem
Parteikollegen Bruno Walliser (svp, ZH) übernommen worden war, mit 13 zu 7 Stimmen
(4 Enthaltungen) keine Folge. Die parlamentarische Initiative beabsichtigt, den
«nachehelichen Unterhalt dem Wandel der Zeit anzupassen», und zielt konkret darauf
ab, Artikel 125 ZGB so zu ändern, dass Ehegattinnen und Ehegatten den nachehelichen
Unterhalt vertraglich frei regeln können. Damit solle verhindert werden, dass der oder
die Besserverdienende nach Scheitern der Ehe einer «finanzielle[n] Kausalhaftung»
unterliegt, was «im Zeitalter der Gleichberechtigung» und in Anbetracht der guten
Ausbildungschancen nicht mehr zeitgemäss sei, so die Begründung der Initiative. Wenn
eine vertragliche Einigung des nachehelichen Unterhalts nicht getroffen werden könne,
solle lediglich eine Unterhaltspflicht von maximal zwei Jahren festgelegt werden
können. Diese hätte das Ziel, den anderen Ehepartner bis dahin wieder (verstärkt) in
den Arbeitsmarkt einzugliedern. Anders als im aktuellen Unterhaltsrecht, das zur
Bestimmung der Höhe der Unterhaltszahlungen den Lebensstandard während der Ehe
benennt, solle neu das betreibungsrechtliche Existenzminimum als Grundlage dienen. 
Die Kommissionsmehrheit hob hervor, dass Frauen nach wie vor schlechter in den
Arbeitsmarkt integriert seien als ihre Ehepartner – trotz guter Ausbildung seitens der
Frauen. Ein Eingriff ins Scheidungsrecht könne denn auch kaum eine vermehrte
Arbeitsmarktintegration von Frauen nach sich ziehen. Für die Kommissionsmehrheit
betonte Nationalrätin Funiciello in der Ratsdebatte in der Frühjahrssession 2021, dass
bei Umsetzung der parlamentarischen Initiative im Falle einer Scheidung kaum mehr
finanzielle Verpflichtungen seitens der finanziell stärkeren Seite gegenüber der
finanziell schwächeren Seite bestünden. Ebenfalls berücksichtige der Vorschlag nicht,
welche Seite während des Eheverhältnisses mehr unbezahlte Arbeit verrichtet habe. Mit
ihr sprach sich auch die Mehrheit des Nationalrats gegen eine Änderung des Artikels 125
ZGB aus und gab damit der parlamentarischen Initiative mit 117 zu 68 Stimmen (7
Enthaltungen) keine Folge. 40
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Ende April 2021 kam das Referendum gegen die «Ehe für alle» zustande. Von den
insgesamt 69'392 eingereichten Unterschriften, wovon   62'241 samt
Stimmrechtsbescheinigung vorlagen und somit berücksichtigt wurden, waren 61'027
gültig. Das Gros an Unterschriften steuerte ein Komitee angeführt von der EDU bei, das
tatkräftige Unterstützung von Mitgliedern der SVP erhielt. Dieses Komitee stellte sich
grundsätzlich gegen die Ehemöglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare. Ein zweites
Komitee, auch bestehend aus konservativen Mitgliedern der CVP/Mitte, störte sich
insbesondere am Zugang zur Samenspende für lesbische Paare. Nicht zuletzt steuerte
auch die im Wallis beheimatete «Fondation pour la famille» einige tausend
Unterschriften bei. Die Stimmbevölkerung wird sich am 26. September 2021 zur Vorlage
äussern. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2021
MARLÈNE GERBER

Dass die «Ehe für alle» an der Urne wohl angenommen werden würde, zeichnete sich
bereits relativ früh in der Abstimmungskampagne ab. Schon die ersten Umfragen von
Tamedia und SRG ab Mitte August zeigten komfortable Mehrheiten für die Vorlage von
weit über 60 Prozent, woraufhin die Medien die Abstimmung bereits für gewonnen
erklärten. Dies tat der Intensität, mit der sie über die Abstimmungsvorlage berichteten,
indes keinen Abbruch. Häufig porträtierten sie gleichgeschlechtliche Paare oder
homosexuelle Prominente, die der Vorlage ein Gesicht gaben. Weiter machte die
Befürwortendenseite zwar nicht mit einer breiten Inseratekampagne, aber vor allem mit
bunten Aktionen auf sich aufmerksam, welche die Medien in Druckerschwärze
übersetzten. So planten die Befürwortenden zum Kampagnenstart Ende Juni Aktionen
in zwanzig Städten, führten Hochzeitszeremonien auf dem Berner Helvetiaplatz durch
oder weibelten an Pride-Umzügen für die Vorlage. Über 20'000 Teilnehmende
verzeichnete etwa die Zurich Pride, nachdem LGBTQ+-Organisationen auf die
«wichtigste gesellschaftspolitische Abstimmung seit Jahrzehnten» hingewiesen und zur
Teilnahme an der Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen hatten. Beim Umzug
mit dabei waren nicht nur Angehörige der LGBTQ+-Gemeinschaft, sondern unter
anderem auch Grossunternehmen wie IKEA, UBS und Swiss sowie Sektionen der Polizei
und der Armee. Dass die Unterstützung in der Gesellschaft ausgesprochen breit war,
zeigte sich somit also nicht nur an der klar positiven Tonalität in den Medien, welche
das FÖG festgestellt hatte, oder an der öffentlichen Unterstützung durch viele
Prominente, sondern auch durch klare Positionsbezüge von Unternehmen  –  ein in der
Schweiz während Abstimmungskampagnen eher selten beobachteter Umstand. Dass
sich IKEA in einen Schweizer Abstimmungskampf einschaltete, war indes nicht ganz neu:
Bereits im Vorjahr hatte sich das Möbelunternehmen mit Inseraten und Clips für die
Einführung des Vaterschaftsurlaubs ausgesprochen.

Das im Abstimmungskampf immer wieder vorgebrachte Argument der Befürwortenden
lautete, dass es die Annahme der Vorlage ermögliche, eine nach wie vor bestehende
und für viele Menschen unbegründet erscheinende rechtliche Ungleichbehandlung zu
beseitigen, ohne dass anderen Personen daraus Nachteile erwachsen würden. Es sei
nicht die Aufgabe des Staates, private Beziehungen zu werten oder Menschen
vorzuschreiben, wie sie ihr Privat- und Familienleben zu führen hätten, führte
Bundesrätin Keller-Sutter an ihrer Medienkonferenz zur Eröffnung der
Abstimmungskampagne weiter aus. Mit der zivilen Ehe könnten Ungleichheiten für
gleichgeschlechtliche Paare in Bezug auf die gemeinsame Adoption, den Zugang zu
Fortpflanzungsmedizin und bei der Einbürgerung beseitigt werden, die trotz der
Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft bisher fortbestanden hätten. Zudem
hätten Studien gezeigt, «dass für die Entwicklung der Kinder nicht die
Familienkonstellation entscheidend ist, sondern die Fürsorge und die Zuwendung, die
sie in der Familie erhalten». Dies brachte die Bundesrätin vor, um eines der
Hauptargumente der Gegnerschaft zu entkräften.

Denn insbesondere Letzteres bestritten Angehörige des Referendumskomitees nämlich
vehement und richteten sich dezidiert gegen die mit der Vorlage zu schaffende
Neuerung, welche lesbischen Paaren in der Schweiz Zugang zur Samenspende
verschaffen wollte. Die Argumente der Gegnerschaft gründeten dabei auf dem
Kindeswohl – die «Psyche der Kinder bleibt auf der Strecke», titelt etwa die Weltwoche,
deren Redaktion sich hauptsächlich gegen die Vorlage stellte. Jedes Kind habe ein
Recht auf einen Vater. Ein Kind brauche Vorbilder von beiden Geschlechtern und «die
Verwurzelung in der Ursprungsfamilie [sei] für die kindliche Identitätsbildung zentral»,
argumentierte die Gegnerschaft im Abstimmungsbüchlein. In den Medien zu reden gab
in diesem Zusammenhang auch ein von gegnerischen Kreisen unter der Leitung des
ehemaligen Walliser Nationalrats Oskar Freysinger lanciertes Abstimmungsplakat, das in
schwarzweisser Farbgebung grossflächig das Gesicht eines Zombies mit stechenden
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Augen zeigte, begleitet vom Slogan «Enfants avec un mort» respektive «Kinder mit
einem Toten». Nach Berichten aus einer Walliser Gemeinde, in der ein Plakat in der
Nähe einer Primarschule aufgestellt worden war und daraufhin wegen verängstigten
Reaktionen hatte entfernt werden müssen, wurden hingegen die Auswirkungen des
Plakats selber auf das Kindswohl diskutiert. Nicht zuletzt sei der Zugang zur
Samenspende für lesbische Paare auch nicht verfassungskonform, da Art. 119 der BV die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung nur bei Unfruchtbarkeit oder Gefahr einer
schweren Krankheit erlaube, argumentierten die Gegnerinnen und Gegner weiter. Es
gehe nicht, lesbische Paare aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches als unfruchtbar
einzustufen. Als weitere negative Folge des Zugangs zur Samenspende für lesbische
Paare befürchtete die Gegnerschaft bereits weitere Lockerungsschritte in der
medizinisch unterstützten Fortpflanzung, namentlich die Eizellenspende und die
Leihmutterschaft, da auch Alleinstehende oder schwule Paare sich bald auf ihr Recht
auf Kinder berufen könnten. 

Überaus häufig berichteten die Medien im Laufe der Abstimmungskampagne auch über
die Positionsbezüge von Parteien und Kirchen, da sich die Haltungen auch innerhalb
gewisser Parteien und kirchlicher Kreise teilweise stark unterschieden. Während sich
alle Sektionen der SP, Grünen, GLP und auch der FDP –  nach einigen Wirren bei den
Jungfreisinnigen in Genf und mit Ausnahme der Stimmfreigabe der Kantonalsektion
Jura – für die Vorlage ausgesprochen hatten, zeigte sich das Bild bei der Mitte und der
SVP etwas weniger klar. Schliesslich kam es zwar nur zu wenigen abweichenden
kantonalen Parolenfassungen, aber dennoch äusserten sich prominente
Aushängeschilder öffentlich mit abweichenden Parteimeinungen. Bei der Mitte
scherten etwa der Tessiner Nationalrat Marco Romano und sein Walliser Ratskollege
Benjamin Roduit aus. Beide engagierten sich im Referendumskomitee, obwohl die Mitte
an ihrer Delegiertenversammlung ein deutliches Ja beschlossen hatte. Auf der anderen
Seite gab es bei der SVP, die das Referendum ergriffen hatte, vor allem junge
Parteimitglieder, welche die Vorlage öffentlich unterstützten. Präsent in den Medien
waren vor allem Michael Frauchiger, Vorstandsmitglied der SVP Zürich und als
Homosexueller potentiell von der Vorlage betroffen, sowie die Aargauer Nationalrätin
Martina Bircher. Frauchiger lancierte ein eigenes Ja-Komitee aus SVP-Mitgliedern, um
sichtbar zu machen, dass die SVP keine Hinterwäldler-Partei sei, wie er gegenüber den
Medien erklärte. Gegenüber dem Blick liess Bircher verlauten, dass sie innerhalb der
SVP in dieser Frage einen Graben zwischen der älteren und der jüngeren Generation
vermute, wobei erstere auch religiöse Werte in den Vordergrund stelle, während sich
letztere primär gegen jegliche Einmischung durch den Staat zur Wehr setze.
Nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Kirchen unterschieden sich die
Positionen zur «Ehe für alle»: Während die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) ein
Nein beschloss, portierte der Katholische Frauenbund ein Ja, ebenso wie die
evangelisch-reformierte Kirche. Expertinnen und Experten stellten bei den Kirchen in
Fragen rund um die Homosexualität in den letzten Jahren einen zunehmenden
Wertewandel fest, was eine aktuelle GFS-Studie zumindest nicht widerlegte. Gemäss
dieser befürworteten zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken die zur Abstimmung
stehende Vorlage. Hingegen warfen einzelne im Vorfeld der Abstimmungen publizierte
Zeitungsberichte Licht auf die in gewissen Kreisen noch immer existierende Praxis der
Konversionstherapie. 42

Ende September 2021 durfte die «Ehe für alle» schliesslich den von ihren
Befürwortenden bereits lang ersehnten Erfolg in der Volksabstimmung feiern, womit
auch die Schweiz als beinahe letztes Land Westeuropas ihren gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht zur Eheschliessung zugestand. Bei einer Stimmbeteiligung von 52.6
Prozent befürworteten deutliche 64.1 Prozent der Stimmenden die Möglichkeit der
zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Besonders erfreut zeigten sich die
Befürwortenden auch darüber, dass sich die Stimmbevölkerung in allen 26 Kantonen
mehrheitlich für die Vorlage ausgesprochen hatte. «Eine Abstimmung wird zum
Triumph für die gleichgeschlechtliche Liebe», titelte etwa die NZZ und wertete die
Zustimmung der Kantone als Bestätigung dafür, dass die Vorlage auch dann erfolgreich
gewesen wäre, wenn sie mittels Verfassungsänderung umgesetzt worden wäre, wie dies
die Gegnerschaft mehrfach verlangt hatte. Nicht zuletzt zeige die Volksabstimmung
auch einen spürbaren Wertewandel in den ländlichen Gebieten, denn bei der 2005
erfolgten Volksabstimmung über die eingetragene Partnerschaft hätten sich einige
ländlich geprägte Kantone noch mehrheitlich gegen mehr Rechte für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen, so die NZZ weiter. 
Gleichwohl variierte die Zustimmung zwischen den Kantonen auch bei dieser
Abstimmung beträchtlich und zwar von einem relativ knappen Ja im Kanton Appenzell
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Innerrhoden (50.8%) bis zu einem überaus klaren Ja im Kanton Basel-Stadt (74%). Der
Deutschschweizer Stadtkanton blieb jedoch eine Ausnahme; in allen anderen Kantonen
betrugen die ablehnenden Stimmen jeweils mindestens 30 Prozent. 

Das klare Ja wurde von verschiedensten Akteuren auch als Zeichen interpretiert, dass
es Zeit sei, weitere Debatten in diesem Bereich anzustossen oder zu intensivieren.
Andrea Caroni (fdp, AR) etwa meinte, nun müsse man auch an diejenigen Personen
denken, die sich gegen eine Heirat entscheiden, aber trotzdem rechtlich absichern
möchten, was ein Pacte civil de solidarité (Pacs) ermöglichen würde. Laura
Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, sah die Zeit gekommen, um über
die Öffnung der Fortpflanzungsmedizin für unverheiratete Paare oder für
alleinstehende Frauen zu diskutieren. Die Frage, ob nun auch die Leihmutterschaft bald
eingeführt werde, wie Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» befürchteten,
verneinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter nach der Abstimmung gegenüber der
Aargauer Zeitung deutlich. Zum einen könnte eine solche Forderung klar nur durch eine
Verfassungsänderung erfüllt werden und zum anderen würden sich hier auch
«schwierige ethische Fragen» stellen. Etwa bestehe die Gefahr, dass Leihmütter
ausgebeutet werden könnten. Dass auch der vor der Abstimmung lauter gewordene
Unmut gegen Konversionstherapien in den Medien die Politik in Zukunft stärker
beschäftigen könnte, zeigten drei parlamentarische Initiativen zu diesem Thema, die
um den Abstimmungstermin herum im Parlament eingereicht wurden (Pa.Iv. 21.483;
Pa.Iv. 21.496; Pa.Iv. 21.497). 

Abstimmung vom 26. September 2021

Beteiligung: 52.6% 
Ja: 1'828'642 Stimmen (35.9%) 
Nein: 1'024'307 Stimmen (64.1%)

Parolen:
-Ja: FDP (1*), GLP, GPS, Mitte (2*), SP; Amnesty International, Evangelisch-reformierte
Kirche, diverse LGBTQ+-Organisationen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweizerischer
Katholischer Frauenbund, SGB
-Nein: EDU, EVP, SVP (3*), Schweizer Bischofskonferenz, Freikirchen.ch
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 43

Im November 2021 korrigierte die RK-NR ihren im Sommer 2020 gefällten Entscheid
und stellte sich gegen eine Harmonisierung der Alimentenbevorschussung, wie sie eine
parlamentarische Initiative Piller Carrard (sp, FR) verlangte. Mit 12 zu 10 Stimmen bei
einer Enthaltung beantragte sie ihrem Rat, der Initiative keine Folge zu geben, um die
Kompetenzen der Kantone nicht zu beschneiden. Letztere seien am besten in der Lage,
den «unterschiedlichen Verhältnissen in ihren Gebieten» angemessen Rechnung zu
tragen. Die Minderheit erachtete Folgegeben aufgrund fehlender Rechtsgleichheit als
notwendig. Zudem würden Unterhaltspflichtige und -berechtigte oftmals in
unterschiedlichen Kantonen leben. 44
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Im Februar 2022 bekräftigte die RK-NR ihren Entscheid, einer parlamentarischen
Initiative Rickli (svp, ZH) zur Ungültigerklärung von Ehen mit Minderjährigen Folge zu
geben. Sie fällte diesen Entscheid einstimmig und im Wissen um den mittlerweile vom
Bundesrat in die Vernehmlassung geschickten Entwurf zur Verbesserung des Schutzes
von minderjährig verheirateten Personen. Die Kommission brachte damit ihren Willen
zum Ausdruck, das Anliegen der parlamentarischen Initiative mit dem laufenden
Gesetzgebungsprojekt zu koordinieren. 45
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In der Frühjahrssession 2022 folgte der Nationalrat dem Antrag seiner RK-NR und
stimmte gegen eine Harmonisierung der Alimentenbevorschussung auf Bundesebene.
In der parlamentarischen Debatte hob die Initiantin Valérie Piller Carrard (sp, FR)
hervor, dass sowohl die SODK als auch die SKOS bereits seit mehreren Jahren
kantonsübergreifende Lösungen zur Alimentenbevorschussung forderten. Des Weiteren
sei einer Standesinitiative des Kantons Zürich zur Harmonisierung der
Alimentenbevorschussung (Kt.Iv. 09.301) von den Rechtskommissionen beider Räte
Folge gegeben worden, diese sei dann aber unter «unklaren Umständen»
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abgeschrieben worden. Die Notwendigkeit einer bundesweiten Harmonisierung
bestehe weiterhin, insbesondere da die beiden Elternteile oftmals in verschiedenen
Kantonen lebten. Auch Nationalrätin Tamara Funiciello (sp, BE) argumentierte, dass
aufgrund der unterschiedlichen Regelungen und der damit verbundenen ungleichen
Beiträge an alleinerziehende Eltern vor allem Kinder unter Armut leiden würden. Die
Gegnerinnen und Gegner der parlamentarischen Initiative hoben hervor, dass einige
Kantone alleinerziehenden Eltern und/oder armutsbetroffenen Familien zusätzliche
soziale Unterstützung zukommen lassen würden, was nicht direkt in der
Alimentenbevorschussung abgebildet werde. Abschliessend entschied der Nationalrat
mit 109 zu 82 Stimmen bei 3 Enthaltungen, der Initiative keine Folge zu geben. Den
geschlossen gegen den Vorstoss stimmenden Fraktionen der SVP und FDP schlossen
sich ein Mitglied der Grünliberalen und eine grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion an. 46

Im März 2022 wurde der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) zur
Ungültigerklärung von Ehen mit Minderjährigen im Nationalrat auf Antrag der RK-NR
ohne Gegenstimme Folge gegeben. Wiederum liegt das Zepter nun bei der RK-SR, die
die parlamentarische Initiative im Februar 2021 abgelehnt hatte, um eine
Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates abzuwarten. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Sidney Kamerzin (mitte, VS) forderte mittels parlamentarischer Initiative, dass bei
geteiltem Sorgerecht die alternierende Obhut gefördert wird. Zum Wohle des Kindes
sei die Obhut in den meisten Fällen mehr oder weniger ausgeglichen auf die beiden
Elternteile zu verteilen, so der Initiant. Obwohl 80 Prozent der getrennten oder
geschiedenen Ehepaare mittlerweile das gemeinsame Sorgerecht kennen, sei die
alternierende Obhut nur in einem Sechstel dieser Fälle Realität. Es dürfe nicht sein,
dass die alternierende Obhut lediglich wegen eines Elternteils, der sich dagegen wehrt,
nicht erteilt werde, so Kamerzin weiter. Die RK-NR stellte sich mit der Begründung des
Kindeswohls einhellig hinter diese Forderung und gab der Initiative im Mai 2022 mit 22
zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. 48
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Wie bereits ihre Schwesterkommission gab im Oktober 2022 auch die RK-SR einer
parlamentarischen Initiative Kamerzin (mitte, VS) Folge, die die alternierende Obhut bei
geteiltem Sorgerecht fördern will. Die Kommission fällte den Entscheid einstimmig mit
10 zu 0 Stimmen. Wie ihre Schwesterkommission vertrat sie die Meinung, dass die
alternierende Obhut, sogar bei Spannungen und Konflikten zwischen den Elternteilen,
dem Kindeswohl zu Gute komme und somit auch bei Weigerung eines Elternteils zum
Zuge kommen solle. Damit ist die RK-NR beauftragt, innert zweijähriger Frist eine
entsprechende Gesetzesvorlage zu erarbeiten. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.10.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Sommersession 2022 lancierte Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) eine
parlamentarische Initiative zur Einführung eines «pacte civil de solidarité» (PACS) für
die Schweiz. Ein entsprechendes Projekt solle sich konkret am Bericht des Bundesrats
zur Einführung eines PACS orientieren. Konkret forderte der Initiant, Paaren eine
Option zwischen der Ehe und dem weitgehend ungeregelten Konkubinat zu bieten, wie
es bereits in Frankreich und den Benelux-Staaten geläufig sei. So könnten sich
Personen in einer langjährigen Partnerschaft rechtlich absichern, ohne die
Verpflichtungen einer Ehe einzugehen. Für einen PACS erachtete der Initiant
eheähnliche Regelungen lediglich bei der Vertretung der Partnerschaft gegenüber
Dritten und bei gemeinsamen Kindern als sinnvoll; deshalb sollte dieser eher als
«Konkubinat plus» statt als «Ehe light» verstanden werden. Die RK-SR gab der
parlamentarischen Initiative als erstberatende Kommission Anfang November 2022 mit
9 zu 2 Stimmen Folge. 50
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Mittels einer parlamentarischen Initiative Zanetti (svp, ZH) wurde gefordert, dass Art. 97
Abs. 3 ZGB aufgehoben wird. Dieser besagt, dass eine religiöse Eheschliessung nicht vor
der Ziviltrauung durchgeführt werden darf, was gemäss dem Initianten einer
Diskriminierung der religiösen Eheschliessung gleichkomme. Die RK-NR hatte in ihrem
Bericht vom Juli 2018 kein Folgegeben beantragt (20 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung)
und stützte diesen Entscheid auf die Schutzfunktion, die dem Primat der Ziviltrauung
zugrunde liegt. Eine für die Herbstsession 2018 geplante Abstimmung in der grossen
Kammer erübrigte sich jedoch, da Zanetti die Vorlage unbegründet zurückzog. 51
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1) Medienmitteilung RK-NR vom 08.04.2016; Medienmitteilung RK-SR vom 31.08.2016
2) AB NR, 2016, S. 2283; AB NR, 2016, S. 357 ff.; AB SR, 2016, S. 794 f.; AZ, 28.1.14; LZ, NZZ, 15.3.16
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